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Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74

GewO 1994 §77

Rechtssatz

Eine Hörprobe kann jedenfalls dann nicht als geboten angesehen werden, wenn die aus einer Betriebsanlage

resultierenden Belästigungen - wie hier - zulässigerweise im Wege einer lärmtechnischen Berechnung ermittelt

werden.
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